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B Plan 257 A I Südlicher Scharpenmoorpark, Grundstück: 222145 und 4515 

Sehr geehrter Herr Deutenbach, 

wie ich schon bei meinem Besuch bei Ihnen erläuterte, sind mein Bruder '-- ) und ich mit der derzeitigen 

Planung, soweit sie unser Grundstück betrifft, nicht einverstanden. Die Planung ist ganz auf das Autohaus ausgerichtet. 

Zurzeit is t  das Haus auf unserem Grundstück vermietet und das Grundstück kann von uns noch nicht anders genutzt 

werden. Danach aber möchten wir die Möglichkeit haben, es innerhalb der gesetzlichen Grundlagen ohne weitere 

Einschränkungen zu bebauen. Angedacht ist eine Kombination von Wohnen und Arbeiten (Kinderbetreuung + 
Lerntherapie), zweigeschossig. 

Da die Planung noch nicht konkret ist, kann ich lhnen keine Zeichnung beilegen. 

Vielleicht möchten Sie mich anrufen? Meine Tel. Nr. ist: 9. Anderenfalls werde ich Sie in den nächsten Tagen 
noch einmal aufsuchen. 

M i t  freundlichen Grüßen 

-- 
Diese Mai1 wurde von Dataport maschinell 
auf Viren und gefährliche Inhalte untersucht. 
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Norderstedt 

z.Hd. Herrn Deutenba d 
Bebauungsplan 257 A / ,,Südlich Scharpenmoorpark" / 

Grundstück Nr. 80, Flurstücke 222145 und 4515 

Sehr geehrter Herr Deutenbach, 

wie ich bereits bei meinem Besuch bei Ihnen ausführte, plane ich auf dem oben genannten 

Grundstück den Bau eines Wohnhauses mit gleichzeitiger Nutzung als therapeutische Praxis. 

ich bitte daher um folgende Änderungen, auch im Namen meines Bruders, E l -  ie, der 

Miteigentümer ist: 

Festsetzung als allgemeines Wohngebiet für die Grundstücke Schwarzer Weg 80 und 82, 

analog der Bebauung nordöstlich Schwarzer Weg/ Sandweg, um Therapie und Wohnen 

weiterhin möglich zu machen. 

Keine geschlossene Bebauung für die oben genannten Grundstücke, da ich eigene 

Verwertungsabsichten habe, die dadurch stark eingeschränkt wären. 

Verschieben der nordwestlichen Baugrenze um einige Meter nach Nordwesten (ca.3 - 5 m), 

um die ökonomisch sinnvolle Einzelnutzung des Grundstücks ,,Schwarzer Weg 80" zu 

ermöglichen. 

Keine gewerbliche Nutzung des Flurstücks 4515 für den KFZ-Betrieb. Als Nutzung des 

Flurstücks 4515 sowie die Gartenfläche des Flurstücks 222145 sehe ich Gartenfläche und 

Aufenthaltsbereich für Wohnzwecke und als Therapieangebotsfläche vor. 

Festsetzung einer wirksamen Sicht- und Lärmabschirmung oben genannter Freibereiche zur 

angrenzenden gewerblichen Nutzung. 

Mit freundlichen Grüßen 

Norderstedt, 01.04.2011 
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~ e a m 3 t a d t ~ l a n  
Herrn, Eberhard 
Rathausallee 50 
22846 Nordersted 8 Ci. APTi. 2011 

Bebauungsplan Nr. 257 A - Südlicher Scharpenmoorpark 
Strukturkonzept vom 30.11.2010 

Sehr geehrter Herr Deutenbach, 

zu dem vorliegenden Bebauungsplan-Entwurf nehmen wir wie folgt Stellung: 

Bereits in den Jahren 2006 und 2007 haben wir in Ihrem Hause mit der seinerzeit zustän- 
digen Bearbeiterin, Frau Kroker, sowie Herrn Stadtrat Bosse umfangreiche Abstimmungs- 
gespräche geführt. Dabei konnten insbesondere für die Ausweisungen auf dem in unserem 
Besitz befindlichen Grundstück an der Ohechaussee einvernehmliche Lösungen vereinbart 
werden. Die seinerzeit in Ihrem Hause erstellte Planzeichnung vom 29.05.2007 legen wir 
diesem Schreiben zur Erinnerung bei. 

Mit der Wiederaufnahme der Bebauungsplanbearbeitung Ende 2010 ist der Geltungsbe- 
reich des Plangebietes erheblich erweitert worden. Hierzu bestehen unsererseits keine 
grundsätzlichen Bedenken, da insbesondere im Rahmen der Bebauungsplanaufstellung 
auch im Anschluss eine Genehmigung für Gebäude- und Außenlager des Baustoff- 

:k in Aussicht gestellt wird. Die hierfür erforderlichen grünordnerischen 
Voraussetzungen haben wir bei dem Büro Landschaftsplanung Jacob beauftragt. Das 
Ergebnis dieser Ermittlung liegt Ihnen vor, in diesem Zusammenhang ist nunmehr die 
Umnutzung der betroffenen Waldfläche zu beantragen. 

I m  Weiteren bitten wir nachstehende Punkte bei der weiteren Planung zu beachten und die 
derzeitigen Ausweisungen entsprechend zu ändern: 

I. Flurstück 44/ 32 und 44/34 

Die im B-Plan-Entwurf ausgewiesenen Baugrenzen berücksichtigen einen Knick-Baumbe- 
stand, der in der dargestellten Form nicht existiert. Darüber hinaus lassen die sehr eng ge- 
fassten Baugrenzen eine gewünschte repräsentative Ortsrandbebauung nicht zu und 
behindern nachhaltig die Realisierung einer dem Standort angemessenen städtebaulichen 
und architektonischen Lösung und verhindern eine wirtschaftlich angemessene Vermark- 
tung dieser Flächen. 
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Wir regen an, hier auf die 2007 vereinbarte Ausweisung der Baugrenzen zurückzukom- 
men. Um einen städtebaulichen Akzent an dieser Stelle zu setzen, halten wir auch eine 
mindestens 3- bis 4-geschossige Bebauung für erforderlich. 

2. Private Grünfläche am Rückhaltebecken 

Wir regen hierzu an, die ausgewiesene private Grünfläche nach Süden hin bis zur vorhan- 
denen Flurstücksgrenze zu erweitern. Die dargestellte Wegefü hrung muss durch diese 
Maßnahme nicht verändert werden. 

3. Flurstück 257 

Das im Norden gelegene Flurstück Nr. 257 ist in der vorliegenden Planfassung als öffent- 
liche Grünfläche ausgewiesen. Gegen eine teilweise Nutzung durch die Öffentlichkeit im 
Rahmen der Scharpenmoorpark-Gestaltung bestehen unsererseits keine Bedenken. Wir 
möchten jedoch das in unserem Besitz befindliche Grundstück behalten und empfehlen 
daher die Ausweisung als private Grünfläche. 

Mit freundlichen ~ r i b e n  

Anlage 




